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Friedrich-Wilhelm-Schule 
GYMNASIUM SEIT 1840 
 
 

 
Schulordnung der Friedrich-Wilhelm-Schule 
 
Präambel 
Da sich gemeinsames Lernen in einer angenehmen und geschützten Atmosphäre erfolgreicher und 
erfreulicher gestalten lässt, erwarten wir von jedem Mitglied unserer Schulgemeinde ein rücksichts-
volles, tolerantes, hilfsbereites und höfliches Verhalten, das allen Mitmenschen mit Respekt begeg-
net. Die Gesundheit und Unversehrtheit anderer sollte ebenso selbstverständlich sein wie die Achtung 
fremden Besitzes. Wer dies beherzigt, benötigt weder Gebote noch Verbote. Da aber menschliches 
Miteinander nicht immer störungsfrei verläuft, sind Grundregeln nötig, die selbstverständlich und 
deswegen aus Einsicht befolgt werden.  

 
1. Verhalten in Schulgebäude und Klassenraum 
 

Eigentum der Schule bzw. der Mitschülerinnen und Mitschüler 
 

Mit von der Schule zur Verfügung gestellten Materialien wie Mobiliar, Schulbüchern und Lern-
materialien ist sorgfältig, mit Seife, Papierhandtüchern etc. sparsam umzugehen.  
Beschädigungen von Schuleigentum (u.a. digitale Ausstattung) bzw. Eigentum anderer Schüle-
rinnen und Schüler sind untersagt. Bei Zuwiderhandlungen werden die betroffenen Schülerin-
nen und Schüler zur Verantwortung gezogen, und die Erziehungsberechtigten haften im gesetz-
lichen Rahmen für die angerichteten Schäden ihrer Kinder.  
 

Sauberkeit und Ordnung 
 

Jede Schülerin bzw. jeder Schüler hat die Pflicht, die Schule sowie Klassen- und Fachräume sau-
ber und ordentlich zu halten. Bei Raumwechsel ist das Licht auszuschalten, Türen und Fenster 
sind zu schließen. Am Ende des Schultages sind die Stühle wegen der Reinigungsarbeiten hoch-
zustellen und Mülleimer bedarfsweise zu leeren. 

 

Essen im Gebäude 
 

Essensbestellungen über Lieferservice sind nur in Absprache mit einer Lehrkraft erlaubt. Da die 
Schulgemeinde besonderen Wert auf den angemessenen Umgang mit Lebensmitteln legt, sind 
warme Speisen/Snacks in der Cafeteria zu verzehren.  

Hausaufgaben 
 

Hausaufgaben gehören zur sinnvollen Vor- und Nachbereitung des Unterrichts und sind prin-
zipiell am häuslichen Arbeitsplatz bzw. während der schulischen Hausaufgabenbetreuung an-
zufertigen.  
 

Verlassen des Schulgeländes 
 

Das Verlassen des Schulgeländes ist vom Unterrichtsbeginn bis zum Ende des Pflichtunter-
richtes (auch der „Profilstunden“) bzw. nach dem Ende der 6. Unterrichtsstunde untersagt. 
Schülerinnen und Schüler dürfen nach der 6. Stunde das Schulgelände zu Verpflegungszwe-
cken verlassen. 
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Nach der Mittagspause ist der Pflichtunterricht bzw. ein schulisches Ganztagsangebot (Ar-
beitsgemeinschaft, Förderkurs, Hausaufgabenbetreuung) aufzusuchen oder das Schulgelände 
zu verlassen. Das Aufhalten auf dem Schulgelände ist aus Sicherheitsgründen nur nach An-
meldung in der Hausaufgabenbetreuung erlaubt. 

 

 
Schulfremde Personen 
 

Gäste sind an unserer Schule herzlich willkommen, melden sich über das Sekretariat bei der 
Schulleitung, geben den Grund ihres Besuches an und verhalten sich gemäß der Schulordnung. 
Bei Verstößen kann gegebenenfalls vom Hausrecht Gebrauch gemacht werden. 
 
 

2. Gefährliche, gefährdende und störende Gegenstände und Verhaltensweisen 
 

Gefährliche und gefährdende Gegenstände und Verhaltensweisen 
 

Rennen und Ballspiele sind im Gebäude aus Sicherheitsgründen verboten, und Schultaschen so-
wie Jacken sind so zu verstauen, dass sie niemanden beeinträchtigen.  
Fahrräder und Roller werden auf dem Schulgelände geschoben und auf den dafür vorgesehenen 
Flächen abgestellt.  Weitere Fahrgeräte sind unerwünscht.  
Gegenstände, durch die der Unterricht beeinträchtigt werden könnte oder von denen eine Ge-
fahr ausgeht, dürfen nicht mit in die Schule gebracht werden. Dies gilt besonders für Messer, 
Waffen und andere gefährliche Gegenstände (Erlass Az. 6400-HMKB-3.02.02-00001#2025-
00008 vom 18.08.2025).  
Das Rauchen bzw. Vapen und das Mitführen bzw. der Konsum von Energy-Drinks, Alkohol und 
Drogen sind im Geltungsbereich der Schulordnung strengstens untersagt.  
 

Digitale Endgeräte 
 

Die Benutzung digitaler Endgeräte (Mobiltelefone, Smartphones, Smartwatches, Tablets, Lap-
tops und Bluetooth-Kopfhörer) ist für Schülerinnen und Schüler im Schulgebäude, auf dem 
Schulgelände, während der Busfahrt zum Sportunterricht und beim Besuch der Cafeteria grund-
sätzlich unzulässig. Smartwatches dürfen ausschließlich als Uhr verwendet werden. Digitale End-
geräte sind ausgeschaltet und nicht sichtbar in der Tasche zu verwahren. 
Ausnahmen: 
 Die Aufsicht führende Person kann die Verwendung digitaler Endgeräte zeitweise gestatten. 
 Ab der Jahrgangsstufe 9 dürfen digitale Endgeräte ausschließlich als Arbeitsgerät im Unter-

richt verwendet werden. 
Bei Verstoß gegen diese Regelung erfolgt ein Einzug des Gerätes bis zum Ende des Unterrichts-
tages und eine Dokumentation. Im Wiederholungsfall können weitere pädagogische Maßnah-
men oder Ordnungsmaßnahmen ausgesprochen werden. 
Es wird keine Haftung seitens der Schule für digitale Endgeräte übernommen. 

 
3. Verhalten in den Pausen 
 

Große Pause 
Große Pausen bieten die Möglichkeit, das Klassenzimmer zu verlassen und den Schulhof bzw. 
die Freizeitflächen oder die Cafeteria aufzusuchen.  
 

Lehrerwechsel während einer Doppelstunde 
Innerhalb eines Unterrichtsblocks bleiben alle Schüler bei einem Lehrerwechsel im Klassenraum 
und verhalten sich so leise, dass der Unterricht in den Nachbarklassen nicht gestört wird. Sollte 
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während eines Unterrichtsblocks ein Raumwechsel nötig sein, hat dieser störungsfrei zu erfol-
gen. Toilettengänge während eines Unterrichtsblockes sind einzeln und zügig vorzunehmen.  
 

»Stille« Pause im Lehrerzimmer  
Die erste große Pause ist an allen Unterrichtstagen eine »stille Pause« im Lehrerzimmer. Das 
heißt, in dieser Zeit stehen die Lehrkräfte für Anliegen von Schülern nur im Notfall oder nach 
individueller Absprache zur Verfügung.   

 
4. Organisationsregeln 
 

Krankmeldung 
 

Bei Schülerinnen bzw. Schülern, die krankheitsbedingt im Unterricht fehlen, informieren die Er-
ziehungsberechtigten bis zum Unterrichtsbeginn des ersten Fehltages das Sekretariat. Bei ab-
sehbar längerer Erkrankung ist die Klassenlehrerin bzw. der Klassenlehrer spätestens am dritten 
Fehltag zu informieren. Eine schriftliche Entschuldigung durch die Erziehungsberechtigten muss 
am Tag der Wiederaufnahme des Unterrichts dem Klassenlehrer vorgelegt werden. Es gelten die 
Bestimmungen des § 2 der Verordnung zur Gestaltung des Schulverhältnisses (VOGSV). 
 

Krankmeldung bei Leistungsnachweisen 
 

Ohne eine Abmeldung am ersten Fehltag per Abmeldebutton auf der Homepage der FWS, Tele-
fon (05651–746570) oder E-Mail (poststelle8622@schule.hessen.de) kann bei einem Leistungs-
nachweis (Klassenarbeit, Test, Referat etc.) die nicht erbrachte Leistung mit der Note „ungenü-
gend“ bewertet werden.  
 

Krankmeldung während der Unterrichtszeit 
 

Wer während der Unterrichtszeit erkrankt, meldet sich bei der unterrichtenden Lehrkraft oder 
der Lehrkraft der Folgestunde ab und nimmt vom Sekretariat aus Kontakt mit den Erziehungs-
berechtigten oder einer autorisierten Person auf, um entweder abgeholt zu werden oder sich 
eigenständig nach Hause zu begeben. Die Abmeldung während der Unterrichtszeit wird im Sek-
retariat registriert. Sollte in einer der Folgestunden ein Leistungsnachweis zu erbringen und 
keine Abmeldung im Sekretariat erfolgt sein, kann die nicht erbrachte Leistung mit der Note 
»ungenügend« bewertet werden.  

 

Beurlaubung vom Unterricht 
 

Wer aus wichtigen Gründen absehbar den Unterricht versäumt, muss dies mindestens zwei Wo-
chen vorher schriftlich und unter Angabe des Grundes durch die Erziehungsberechtigten bean-
tragen (siehe Formular »Antrag auf Beurlaubung von Schülern«). Dabei sind Arzttermine in der 
Regel in unterrichtsfreie Zeiten zu legen. Die Genehmigung für eine Beurlaubung vom Unterricht 
erteilt bis zu zwei Tagen der Klassenlehrer, darüber hinaus die Schulleitung. Die Beurlaubung 
vom Unterricht an Ferienrandtagen muss bei der Schulleitung beantragt und von dieser geneh-
migt werden. Bei einem Fehlen an einem Ferienrandtag ohne vorher genehmigte Beurlaubung 
kann die Schulleitung eine Schulbesuchsunfähigkeitsbescheinigung verlangen. 

 

Geltungsbereich 
Diese Schulordnung gilt für alle, die sich auf dem Schulgelände samt außerschulischer Anlagen sowie 
an außerschulischen Veranstaltungsorten aufhalten. 
 
Maßnahmen bei Verstößen gegen die Schulordnung  
Verstöße gegen diese Schulordnung können sowohl schulrechtliche als auch zivil- oder strafrechtliche 
Konsequenzen haben und sich auf die Note im Sozialverhalten auswirken. 

 
Laut Schulkonferenzbeschluss vom 10.12.2025. 

Diese Fassung tritt am 01.02.2026 in Kraft. 


